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größerer SBaßrfcßeinlidjfeit in ifjreit ftârïften, als iti ißren
fdjmädjften ißßafen gettenb gu ntacßen oermögen. Sluf biefeS

bttrdj bie Statur ber ©adje bebingte SSerfjaltetr ßat titan gu
achten, met! fonft baS flare ©efeß burdj eine träge SJtedfanif
be§ SDenfenS uttb buret) unlogifdje UnterfucßungS=9Mßoben
leidjt bermirrt uttb umbunfelt toirb.

3ri)tuct^cvtfcl)cv üteUicpfcctiereiit.
Sïn belt ©tfjtoctgenftßen §attbtucvïcv= uttb ©eiucrbeftaub.

SBertße Sttitetbgenoffen!
®aë ©cßmeigeroolf ift am 17. Stoüember näcßftßin beat»

feu, über eine ber toidjtigften ©efeßeSüorlagen, bte itmt bis
jeßt unterbreitet tuorben, abguftimmen.

Sim 16. 3ttttt 1889 ßat bie SDelegirtenuerfammluug beS

©djtoeiger. ©etoerbeoereinS in 3«rid), unferm Slntrag guftim=

mettb, einftimmig folgenbett 23efd)lttß gefaßt.
,,®er ©eßmeigerifeße ©etoerbeoerein, inbent er ben

hrlaß eines einßeitlidjett fdßoeigerifcßen S3 etreib u tt g§=

ttnb KottfurSgefeßeS aïs ittt 3ntereffe beê gefatnm=
ten idjtoeigerifdjen ©eioerbeftanbeS tiegenb eradjtet,
empfiehlt feinen ©eftioiten uub bett übrigen getoerbîi»

djen Vereinen im $alle einer eibgenöffifeßen SSolfSab»

ftinimung über ben g. Q. oorliegenben ©ntmurf, für
beffen Slnnaßnte nad) beften Gräften gu mirfett."

®er fc£)toeigerifc£)e ©etoerbeberein berfblgt feinerlei partet»

politifeße 3mede. ®aS SSotnm bom 16. 3uni b. 3. ift ein=

gig unb allein ßerborgegangett ans ber ubergengiing, baß bas

eibgettoffifdje SetreibungS» unb KonfurSgefeß ein uortrefflidfeS
gjîitteï fei, bie Sßoßlfaßrt be§ ©cßloeigerbolfeS, inSbefottbere
beS ©etoerbe», £attbelS= unb 33auernftaitbeS tuäcßtig gn för=

bem unb bielfeitigen llebelftänbeu int Krebitmefett uub im
SSerfeßrSleben entgegengittreten.

3eber ©emerbetreibenbe, ber über bie KantonSgrengen ßin»
aus gu berfeßren ßat, muß fdjon enipfunbett ßaben, baß baS
33efteßen bon fitttfitnbgtoangig öerfcfjiebetteit SSetreibungS» unb
KonfurSgefeßgebungett in unferm Meinen Sanbe angefidßts ber

ftetS guneßtnenben äkrfeßrSbegießttngett unßaltbar gemorben.

©r feunt moßt aus eigener ©rfaßrung bie großen ©eßmierig»
feiten uttb Soften, melcße meiftenS mit ber ©eltenbntacßung

tnüßfam ertuorßener $orberitngen außerßalb beS KantonS Iber»

b unb en finb uttb ißtt oft lieber gutn freimütigen Vergießt auf
feine Slnfpriidje berantaßeti.

StnberfeitS ßat gar maneßer fteißige aber unbemittelte

§aubmerESmeifter feßon bie SJtöngel uub gärten bietet' fan»

tonaler KonfurSgefeße fdjmer gu füßlett befommeu; fie ßaben

ißttt bett öfottomifcßeti SÜuitt gebrad)t, mäßrenb er unter glei»

d)ett Slerßältniffett gemäß ber neuen eibgenöffifeßen ©efeß»

gebttttg feinen SSerpflicßtungeit ßätte naeßfommen uub feine

bürgerlichen Stecßte unb ©ßrett erßatten Eöutieit.

Sroßbem ber befteßenbe Stecßtsmirrmarr faff allgemein
als ein großes liebet auerfaunt tuirb, muß fieß itnmerßin
jeber ©djm'eigerbfirger fragen, ob baS als hrfaß angebotene

SittibeSgefeß ittt Sittgemeinen gerechtere, gtueefmäßigere 3"=
[täube int SetreibitugS» unb KonfurSmefen gu feßaffen geeignet fei.

23ei fachlicher, Prüfung biefer $ragc inirb fid) Sebertttatttt
bie llebergeuguttg aufbrättgen, baß bie StecßtSeinßeit ein be»

beutenber, aber burdjauS nicht ber alleinige Slortßeil beS

23uttbeSgefeßeS fei. Söegreiflicßertoeife fonnte baSfelbe nid)t
alten fo berfeßiebenartigen altgetupßnteit StedjtSgebräitdjen ber

Kantone Stecßitung tragen ; aber tuaS fieß ba ober bort als

gut unb praftifdj betoäßrt ßat, tourbe tßuntidjft berücffid)tigt.
SJtan barf fogar mit Stecßt fagett, baS neue ©efeß trage ben

Sebitrfuiffeit unb Iteberlieferungen ber berfdjiebettett SaubeS»

tßeile in einer Söeife 9led)tiutig, baß eS als ein äd)t nation

naleS SBerf etfeßeine unb jebem SBürger iiad)briicffidjft gur
Slnttaßme empfohlen loerbett bi'trfe. j

®em ©täubiger bient baS SkttbeSgefeß in borgüglicßer
SBeife, ittbem es ißm ermöglicht, oßne befottbere SlecßtSfunbe,
oßne gförmlidjfeiten uttb 3eitberluft, oßne erßebtidße Soften
unb — maS bon befonberent Sßertße — oßtte Vermittlung
eines Slbbofaten ober ©efd)äftSagenten, feine J-orberitttgen
an jebem Drte ber ©djrneig felbft gelteitb gu maeßen ; ittbem
es ißtn ferner eßer SluSfidjt perfdjafft, burd) Betreibung ober

KonfurSbegeßrett ettuaS gtt erlangen, oßne baß ber ©teige»
rnttgSerlöS bnrd) bie bebeutettben SîedjtSfofteu aufgegeßrt tuirb ;

enbtidj inbem ber läftigeit Sträterei unb tßrogeßfmßt fo man»
eher ©cßulbtter toirffant gefteuert nnb überßaupt ein rafcßereS

Slerfaßren ermöglicht toirb.
2lud) ber©d)utbuer genießt eines beffern ©d)ußeS als

ißtt bie meiften fautonalen ©efeße getoäßrett. ©r ift nicht
ber SBitlfür eines nnbartnßergig brängettbett ©täubigerS aus»

gefeßt. ®ie 3ißtungSfriften fittb fo lange bettteffen, als
bieS mit beut SetreibutigSgtoecf oereinbar ift. 3)loitatIicße
Slbfd)lagSgaßlungeit ermöglichen eine attgemeffene $riftber=
•längerung; öftere 33etreißuttgSferien unb SlecßtSftillftanb bei
äftititärbienft, SobeSfätteu ober fchtuerer Sranfßeit, SattbeS»

nttglücf bermögett in bieten gätfen unberfdjulbete 23erpfäu=
bung gu berßinbern. Ser öanbtoerfer unb SlrbeitSmann foil
and) nad) boHgogener ißfanbfteigerung toieber Serbienft fitt=
ben fönnen uttb nicht plößlidj ber öffentlichen SBoßltßätigfeit
anßeimfatlen ; barutn bleiben bie notßmenbigen ©ïifteng» unb
SlrbeitSmittel, toie g. 18. §anbtoer£Sgtug, fganSgerätßfchaften,
SebenSmittel, bie JEranfeminterftüßungen u. f. to. in feinem
unantaftbarem Sefiße. ®iefe 9lecßtStooßltßat ift eine ber

fcßönften ©eiten beS ©efeßeS.

)8on Sebeutung iff ferner bie Beftimntung, baß fünftig
nur im hattbelSregifter hingetragene in SonfurS geratßen,
toäßrenb bie nicht ©anbei treibeuben ©anbtoerfer unb £attb=

mirtße nur ber Betreibung auf üßfattb anßeimfatlen. ®amit
toirb maneßer unberfcßnlbet Verarmte, ber nadj ben befteßen»
bett ©efeßen meßrerer Santone bureß ben ^onfurS nicht nur
aü' feine §abe, fonbern aueß bürgerliche Slecßte unb hßren
einbüßt, bor gängtießem Untergang betoäßrt.

©o märe noch maneßer, inSbefottbere bem ©anbtoerfer
gugitt fomtnenbe Bortßeil beS SunbeSgefeßeS ttaeßgutoeifeu.
Stöir müffeti nttS begnügen, int Uebrigen auf bie Bortage
felbft ßingutoeifen uttb ©ie einbringtid) gu ermaßuett, fid)
über bie Stragmeite uttb bett ÜRußen berfelben oor Slbgabe
ber ©tintme gu bergemiffertt. ®aS ©efeß ift itt fo flarer,
gemeinberftänbticher ©prad)e gefeßrieben, baß Sebertnatttt fieß
gurecßtfiubeu fann. S)ie große 3aßt ber ißaragrapßett barf
ißttt nicht gitttt Bortourf gemalt merben, beim eS erfeßt fa
nur bie btelfacß größere 3«ß^ bon ißaragrapßen aller 25
fautonalen ©efeße fattttitt ißren 9)iäitgeln uttb Süden.

Üßertße ïïtiteibgenoffen!
2Bir empfehlen (Sttdh baS SunbeSgefeß betreffeub Betreib

bung unb ÄottfnrS aus botter Uebergettgitttg atS eine ber
fcßönften ©rrungeufcßaften uttferer 3eit gur Slnttaßme. SJtöget
3ßr bem mit bteler DJii'tße unb ©orgfalt itt gmangigjäßriger
Slrbeit gefd)affenettt Söerf attt 17. SloOentber hure ©etteßmi»
guug geben burd) ein möglichft einftiminigeS S"'

„hin Bol£, hin Stecht!" fei uttfere Soofttttg!
S'itr bett 3entratoorftanb beS Sdjtoeiger. ©etoerbe»

58 e v e i it S,
Ser Bräfibeitt: Dr. 3- ©tößel.
®er ©efretär: SBertter £rebS.

5Berîrf)tcbeneê.
Peinigen «Ott altem Tupfer. ®as eiufacßfte, um Sllt=

fubfer oon Sötßftedeit uttb Dpßb gu reinigen ift, baSfetbe ab»
gttbrennett. ïïîatt erßißt baS Kupfer auf einem ©erbfeuer

»'
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größerer Wahrscheinlichkeit in ihren stärksten, als in ihren
schwächsten Phasen geltend zn machen vermögen. Auf dieses

durch die Natur der Sache bedingte Verhalten hat ma» zu
achten, weil sonst das klare Gesetz durch eine träge Mechanik
des Denkens und durch unlogische Untersnchungs-Methoden
leicht verwirrt und umdunkelt wird.

Schweizerischer Gewerbeverein.
An den Schweizerischen Handwerker- nnd Gewerbestand.

Werthe Miteidgenossen!
Das Schweizervolk ist am 17. November nächsthin beru-

sen, über eine der wichtigsten Gesetzesvorlagen, die ihm bis
jetzt unterbreitet worden, abzustimmen.

Am 16. Juni 1889 hat die Delegirtenversammlung des

Schweizer. Gewerbevereins in Zürich, unserm Antrag zustim-

mend, einstimmig folgenden Beschluß gefaßt.

„Der Schweizerische Gewerbeverein, indem er den

Erlaß eines einheitlichen schweizerischen Betreibungs-
und Konkursgesetzes als im Interesse des gesamm-
ten schweizerischen Gewerbestandes liegend erachtet,

empfiehlt seinen Sektionen und den übrigen gewerbli-
chen Vereinen im Falle einer eidgenössischen Volksab-
stimmung über den z. Z. vorliegenden Entwurf, für
dessen Annahme nach besten Kräften zu wirken."

Der schweizerische Gewerbeverein verfolgt keinerlei Partei-
politische Zwecke. Das Votum vom 16. Juni d. I. ist ein-

zig und allein hervorgegangen aus der Überzeugung, daß das

eidgenössische Betreibungs- und Kontursgesetz ein vortreffliches
Mittel sei, die Wohlfahrt des Schweizervolkes, insbesondere
des Gewerbe-, Handels- und Bauernstandes mächtig zu för-
dern und vielseitigen Uebelständen im Kreditwesen und im
Verkehrsleben entgegenzutreten.

Jeder Gewerbetreibende, der über die Kantonsgrenzen hin-
aus zu verkehren hat, muß schon empfunden haben, daß das
Bestehen von fünfundzwanzig verschiedenen Betreibungs- und
Konkursgesetzgebungen in unserm kleinen Lande angesichts der

stets zunehmenden Verkehrsbeziehungen unhaltbar geworden.

Er kennt wohl aus eigener Erfahrung die großen Schwierig-
keiten nnd Kosten, welche meistens mit der GeltendmachuNg

mühsam erworbener Forderungen außerhalb des Kantons wer-
bunden sind und ihn oft lieber zum freiwilligen Verzicht auf
seine Ansprüche veranläßet!.

Anderseits hat gar mancher fleißige aber unbemittelte

Handwerksmeister schon die Mängel und Härten vieler kan-

tonaler Konkursgesetze schwer zu fühlen bekommen; sie haben

ihm den ökonomischen Ruin gebracht, während er unter glei-
chen Verhältnissen gemäß der neuen eidgenössischen Gesetz-

gebung seinen Verpflichtungen hätte nachkommen und seine

bürgerlichen Rechte und Ehren erhalten können.

Trotzdem der bestehende Rechtswirrwarr fast allgemein
als ein großes Uebel anerkannt wird, muß sich immerhin
jeder Schweizerbürger fragen, ob das als Ersatz angebotene

Bundesgesetz im Allgemeinen gerechtere, zweckmäßigere Zn-
stände im Betreibungs- und Konkurswesen zu schaffen geeignet sei.

Bei sachlicher Prüfung dieser Frage wird sich Jedermann
die Ueberzeugung aufdrängen, daß die Rechtseinheit ein be-

deutender, aber durchaus nicht der alleinige Vortheil des

Bnndesgesetzes sei. Begreiflicherweise konnte dasselbe nicht
allen so verschiedenartigen altgewohnten Nechtsgebräuchen der

Kantone Rechnung tragen; aber was sich da oder dort als

gut und praktisch bewährt hat, wurde thuulichst berücksichtigt.

Man darf sogar mit Recht sagen, das neue Gesetz trage den

Bedürfnissen und Ueberlieferungen der verschiedenen Landes-
theile in einer Weise Rechnung, daß es als ein ächt natio-
nales Werk erscheine und jedem Bürger nachdrücklichst zur
Annahme empfohlen werden dürfe. j

Dem Gläubiger dient das Buudesgesetz in vorzüglicher
Weise, indem es ihm ermöglicht, ohne besondere Rechtskunde,
ohne Förmlichkeiten nnd Zeitverlust, ohne erhebliche Kosten
und was von besonderem Werthe — ohne Vermittlung
eines Advokaten oder Geschäftsagenten, seine Forderungen
an jedem Orte der Schweiz selbst geltend zu machen; indem
es ihm ferner eher Aussicht verschafft, durch Betreibung oder

Konkursbegehren etwas zu erlangen, ohne daß der Steige-
rungserlös durch die bedeutenden Rechtskosten aufgezehrt wird;
endlich indem der lästigen Trölerei nnd Prozeßsncht so man-
cher Schuldner wirksam gesteuert und überhaupt ein rascheres

Verfahren ermöglicht wird.
Auch der Schuldner genießt eines bessern Schutzes als

ihn die meisten kantonalen Gesetze gewähren. Er ist nicht
der Willkür eines unbarmherzig drängenden Gläubigers aus-
gesetzt. Die Zahlungsfristen sind so lange bemessen, als
dies mit dem Betreibungszweck vereinbar ist. Monatliche
Abschlagszahlungen ermöglichen eine angemessene Fristver-
längerung; öftere Betreibungsferien und Nechtsstillstand bei

Militärdienst, Todesfällen oder schwerer Krankheit, Landes-
Unglück vermögen in vielen Fällen unverschuldete Verpfän-
dung zu verhindern. Der Handwerker und Arbeitsmann soll
auch nach vollzogener Pfandsteigerung wieder Verdienst sin-
den können und nicht plötzlich der öffentlichen Wohlthätigkeit
anheimfallen; darum bleiben die nothwendigen Existenz- und
Arbeitsmittel, wie z. B. Handwerkszeug, Hausgeräthschaften,
Lebensmittel, die Krankenunterstützungen u. s. w. in seinem
unantastbarem Besitze. Diese Rechtswohlthat ist eine der
schönsten Seiten des Gesetzes.

Von Bedeutung ist ferner die Bestimmung, daß künftig
nur im Handelsregister Eingetragene in Konkurs gerathen,
während die nicht Handel treibenden Handwerker und Land-
Wirthe nur der Betreibung auf Pfand anheimfallen. Damit
wird mancher unverschuldet Verarmte, der nach den bestehen-
den Gesetzen mehrerer Kantone durch den Konkurs nicht nur
all' seine Habe, sondern auch bürgerliche Rechte und Ehren
einbüßt, vor gänzlichem Untergang bewahrt.

So wäre noch mancher, insbesondere dem Handwerker
zugut kommende Vortheil des Bundesgesetzes nachzuweisen.
Wir müssen uns begnügen, im klebrigen auf die Vorlage
selbst hinzuweisen und Sie eindringlich zu ermähnen, sich
über die Tragweite und den Nutzen derselben vor Abgabe
der Stimme zu vergewissern. Das Gesetz ist in so klarer,
gemeinverständlicher Sprache geschrieben, daß Jedermann sich

zurechtfinden kann. Die große Zahl der Paragraphen darf
ihm nicht zum Vorwurf gemacht werden, denn es ersetzt ja
nur die vielfach größere Zahl von Paragraphen aller 25
kantonalen Gesetze sammt ihren Mängeln und Lücken.

Werthe Miteidgenossen!
Wir empfehlen Euch das BnndeSgesetz betreffend Betrei-

bung nnd Konkurs ans voller Ueberzeugung als eine der
schönsten Errungenschaften unserer Zeit zur Annahme. Möget
Ihr dem mit vieler Mühe und Sorgfalt in zwanzigjähriger
Arbeit geschaffenem Werk am 17. November Eure Genehmi-
gung geben durch ein möglichst einstimmiges Ja!

„Ein Volk, Ein Recht!" sei unsere Loosung!
Für den Zentralvorstand des Schweizer. Gewerbe-

Vereins,
Der Präsident: Or. I. Stößel.
Der Sekretär: Werner Krebs.

Verschiedenes.
Neinigen von altem Kupfer. Das einfachste, um Alt-

kupfer von Löthstellen und Oxyd zu reinigen ist, dasselbe ab-
znbrennen. Mau erhitzt das Kupfer ans einem Herdfener
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